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Zitat von Andrew

Als Lehrer besteht heute noch immer deine Dienstpflicht. Wie gedenkst du dieser
stattdessen nachzukommen?

ich kopiere mal die Ado. Stichwort "Aufgaben und Forbildungen".

Zitat

(1) Zu den Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer gehören auch die üblichen mit
Unterricht und Erziehung zusammenhängenden Arbeiten. Sie überwachen z.B. die
Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Unterricht, beaufsichtigen und
korrigieren Schülerarbeiten, achten auf die Erledigung der Hausaufgaben, erteilen
Noten, fertigen Zeugnisse aus und führen Unterrichtsnachweise in Klassenbüchern bzw.
Kursheften. Sie wirken mit bei der Vorbereitung und Durchführung von
schulischen Prüfungen, Konferenzen und Schulveranstaltungen außerhalb
des Unterrichts (z.B. außerunterrichtlicher Schulsport, Schulwanderungen,
Schulfahrten, Schulfeste).

(2) Die Lehrerinnen und Lehrer führen im Rahmen der Aufsichtspflicht der Schule
Aufsicht.

(3) Zu den Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer gehört es auch, Vertretungsaufgaben
zu übernehmen, an Konferenzen und Dienstbesprechungen teilzunehmen sowie an der
Vorbereitung des neuen Schuljahres mitzuwirken.

(4) Lehrerinnen und Lehrer stimmen sich in der pädagogischen Arbeit
miteinander ab und arbeiten zusammen (§ 57 Absatz 2 Satz 2 SchulG). Sie
wirken an der Qualitätsentwicklung und -sicherung schulischer Arbeit sowie
an der Gestaltung des Schullebens mit (§§ 3 Absatz 4, 57 Absatz 2 Satz 1
SchulG).

(5) Lehrerinnen und Lehrer können verpflichtet werden, als Ausbildungslehrerinnen und
-lehrer an der Lehrerausbildung (Vorbereitungsdienst) und bei den Praxiselementen des
Lehramtsstudiums (§ 12 LABG - BASS 1-8) sowie als Prüfer an staatlichen Prüfungen
und in Prüfungsausschüssen nach § 40 Absatz 2 BBiG und § 34 Absatz 2 HwO 
mitzuwirken.

1https://www.lehrerforen.de/thread/58316-sturm/?postID=690070#post690070

https://www.lehrerforen.de/thread/58316-sturm/?postID=690067#post690067
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p57(2)
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p3(4)
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p57(2)
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p57(2)
https://bass.schul-welt.de/9767.htm#1-8p12
https://www.lehrerforen.de/lexicon/entry/6-bass/
http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/BJNR014110953.html
https://www.lehrerforen.de/thread/58316-sturm/?postID=690070#post690070


§ 11

Fortbildung

(1) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich zur Erhaltung und weiteren
Entwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten selbst fortzubilden und an
schulinternen und schulexternen dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen auch in der
unterrichtsfreien Zeit teilzunehmen (§ 57 Absatz 3 SchulG, § 17 LVO). Dabei ist das
Schulprogramm zu berücksichtigen.

Alles anzeigen 

Ich denke, da findet state-of-trance genug Aufgaben. Im Zweifelsfall bereitet er Unterricht vor.
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